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ZUSATZVEREINBARUNG ZUM POOLPARTNERVERTRAG haftungsdach.

vereinbarung: 
Der Poolpartner hat mit JDC den Poolpartnervertrag Haftungsdach abgeschlossen. Weiters verfügt der Poolpartner über einen Vertrag als (selbständiger) 

Mitarbeiter mit der Gesellschaft 

welche ihrerseits einen Kooperationsvertrag mit JDC zwecks Provisionsabrechnung abgeschlossen hat („Kooperationspartner“).

 

Hiermit bestätigt der Poolpartner, dass sämtliche Ansprüche auf Abschluss- und Abschlussfolgeprovisionen gemäß seinem Poolpartnervertrag und der gülti-

gen Courtageliste nicht direkt mit ihm, sondern mit dem Kooperationspartner mit schuldbefreiender Wirkung abgerechnet und ausbezahlt werden sollen.

JDC übernimmt keine Verantwortung für die ordnungsgemäße Abrechnung und Auszahlung der Provisionen des Kooperationspartners an den Poolpartner.

Sämtliche Reklamationen betreffend Provisionsabrechnung und Höhe der Auszahlung sind vom Poolpartner direkt an den Kooperationspartner zu richten.

Bitte zurück per Fax an:

Jung, DMS & Cie. GmbH – JDC PoolPartnerService

+43 1 15052195

Name 

Adresse 

— nachstehend „Poolpartner“ genannt — 			 

und

Datum 		  Unterschrift des Poolpartners 

Jung, DMS & Cie. GmbH  |  Schönbrunner Strasse 297/4. OG  |  1120 Wien  |  Telefon +43 15037450  |  Fax +43 15052190  |  info@jungdms.at

Jung, DMS & Cie. GmbH

Schönbrunner Strasse 297/4. OG, 1120 Wien, Österreich 

 — nachstehend „JDC“ genannt — 			 
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